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sehen Gesellschaftsordnung zum —<- 
Recht, zu seinen Forderungen, zu 
den Grundrechten und Grundpflich
ten der Bürger, zu dem, was unter 
bestimmten gesellschaftlichen Be
dingungen gerecht oder ungerecht 
ist, ausdrücken. Das R. wird inhalt
lich vom Klassenstandpunkt der Ar
beiterklasse geprägt und widerspie
gelt die grundlegenden Interessen al
ler Werktätigen. Es ist zugleich Teil 
des —* Klassenbewußtseins. Das R. 
führt zur freiwilligen Einhaltung des 
sozialistischen Rechts. Es äußert sich 
in der praktisch-politischen Tätig
keit der Werktätigen, im Verhalten 
der Bürger und der Staatsfunktio
näre zur sozialistischen Staats- und 
Gesellschaftsordnung, in den politi
schen und juristischen Theorien und 
in der aktiven Teilnahme der Werk
tätigen an der Vorbereitung, Durch
führung und Kontrolle wichtiger 
Gesetze. Gleichzeitig nimmt das R. 
selbst aktiven Einfluß auf den Ver
lauf der gesellschaftlichen Entwick
lung. Es fördert z. B. die Herausbil
dung einer sozialistischen Staats
und Arbeitsdisziplin, die Einhaltung 
der Gebote der sozialistischen Mo
ral und stimuliert das Verantwor
tungsgefühl des einzelnen für das 
Ganze. Es trägt zur Entwicklung der 
sozialistischen Lebensweise bei, in
dem es Unduldsamkeit gegenüber 
Verstößen gegen das Recht und die 
vorbehaltlose Achtung der Gesetze 
fordert. Das R. wird letztlich durch 
die materiellen Lebensbedingungen 
der sozialistischen Gesellschaft be
stimmt. Zugleich wirken die sozial
politischen und ideellen Lebensbe
dingungen der Gesellschaft, insbe
sondere die Klassen- und Machtver
hältnisse, die politischen, morali
schen und philosophischen Anschau
ungen der Arbeiterklasse und ihrer 
Verbündeten sowie die Traditionen 
und die internationalen Beziehun
gen der Arbeiterklasse und ihres 
Staates auf das R. ein. Die theoreti
sche Grundlage des R. ist die marxi
stisch-leninistische Staats- und

Rechtstheorie als Teil des Marxis
mus-Leninismus. Das R. entwickelt 
sich im Verlaufe des revolutionären 
Kampfes der Arbeiterklasse unter 
Führung ihrer marxistisch-leninisti
schen Partei. Es entsteht auf der 
Grundlage des Marxismus-Leninis
mus, der wissenschaftlichen Politik 
der Partei der Arbeiterklasse und der 
Erfahrungen der Arbeiterklasse im 
revolutionären Klassenkampf zum 
Sturz der Ausbeuterordnung und 
zur Errichtung der Diktatur des 
Proletariats. Mit der Errichtung der 
politischen Macht der Arbeiterklasse 
wird das R. der Arbeiterklasse im
mer mehr zu dem in der Gesellschaft 
herrschenden R. Die Entwicklung 
des R. ist eine ständige Aufgabe der 
gesamten politischen Organisation 
der Gesellschaft. Der —► sozialisti
sche Staat hat dabei eine besondere 
Verantwortung. Die Vermittlung 
von Rechtskenntnissen und die 
Rechtserziehung sind wichtige Vor
aussetzungen für die Entwicklung 
des R. Der Inhalt des sozialistischen 
Rechts muß den Werktätigen von 
der marxistisch-leninistischen Partei 
sowie von den staatlichen und gesell
schaftlichen Organen gezielt vermit
telt werdeft. Rechtserziehung trägt 
in dem Maße zur Herausbildung 
und Entwicklung sozialistischen R. 
bei, wie sie die Fähigkeit und Bereit
schaft herausbilden hilft, die Nor
men des sozialistischen Rechts frei
willig zu befolgen und schöpferisch 
anzuwenden sowie für die —* soziali
stische Gesetzlichkeit und Rechtssi
cherheit in allen gesellschaftlichen 
Bereichen aktiv einzutreten. Große 
Bedeutung erlangt dabei die Rechts
erziehung der Jugend.

Rechtsnorm: vom Staat in be
stimmter Form erlassene oder sank
tionierte allgemeinverbindliche Re
gel, in der sich der Wille der poli
tisch herrschenden Klasse verkör
pert und die darauf zielt, grundle
gende Gesellschaftsverhältnisse 
ihren Interessen gemäß zu regulie-


